
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/5/15 3Ob218/56,
3Ob576/57, 5Ob526/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1956

Norm

ABGB §1012

ABGB §1295 IIa3

Rechtssatz

Schadenersatzp1icht eines Bauunternehmers, der einen Wiederaufbau mit Mitteln des Wiederaufbaufonds durchführt

und für die Bauherrschaft alle diesbezüglichen Eingaben etc übernimmt, wenn infolge verspäteten Beginnes und

verspäteter Einreichung eines Gesuches um Fristverlängerung durch den Bauunternehmer der Fonds einen Abstrich

des bewilligten Darlehens macht.
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Zweiter Rechtsgang zu 3 Ob 218/56
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Ähnlich; Beisatz: Gewährung eines Zwischenkredits. (T1)
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